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RS OGH 1991/9/10 11Os70/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1991

Norm

WaffG §25 Abs1

Rechtssatz

Nach § 25 Abs 1 Wa0G tri0t für den Fall des Erwerbes von Faustfeuerwa0en durch Erbschaft oder durch Vermächtnis

Personen, die einen Wa0enpaß oder eine Wa0enbesitzkarte besitzen, nur dann eine P6icht zur Anzeige des

Wa0enerwerbs, wenn durch den Erwerb der im Nachlaß be7ndlichen Faustfeuerwa0en die Anzahl der

Faustfeuerwaffen, die sie auf Grund der erwähnten Urkunden besitzen dürfen, überschritten wird.
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